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Zusätzlicher BVG-Abzug in LoopsLohn
Normalerweise haben Mitarbeiter nur einen BVG-Abzug, aber es gibt auch Spezialfälle, bei welcher eine Firma 
mehrere BVG-Abzüge für die Pensionskasse(n) durchführen. Bei Abzügen ist unsere Empfehlung immer „Je eine 
Basis pro Lohnabzug“.

(1) Neue Basis in „Basen“
Zuerst öffnen Sie bitte das Fenster „Basen“ (Menü „Erfassen“). Doppelklicken Sie dort die bestehende Basis „BVG“ mit gedrückter 
Wahltaste (alt), dann wird die Basis dupliziert. Ändern Sie die Bezeichnung im Feld „Basis“ und speichern Sie die Basis. In unse-
rem Beispiel erzeugen wir aus „PK“ die neue Basis „PK_GAV“.

(2) Neuer Lohnabzug in „Lohnabzüge“
Wählen Sie im Menü „Erfassen“ den Befehl „Lohnabzüge“. Sie können entweder einen neuen Lohnabzug anlegen mit der Plustas-
te (+), oder Sie doppelklicken mit gedrückter Wahltaste (alt) den bestehenden Lohnabzug „BVG“.

In unserem Beispiel haben wir einen Abzug mit 7% definiert für Beträge, die über CHF 2’143.75 liegen (Freibetrag).
Der Abzug ist für alle Mitarbeiter gültig, da die Felder „Pflichtig ab...“ und „Pflichtig bis...“ definiert sind.



w
w

w.
co

m
pu

te
rw

or
ks

.c
h 

   
   

   
   

  w
w

w.
co

m
pu

te
rw

or
ks

.c
h 

   
   

   
   

  w
w

w.
co

m
pu

te
rw

or
ks

.c
h

ComputerWorks AG Florenz-Strasse 1e  •  4142 Münchenstein
 Tel.: 061 337 30 60  •  Fax 061 337 30 01  •  www.loops.ch  •  loops@computerworks.ch
 Support 061 337 30 60 mit Wartungsvertrag kostenlos
 Support ohne Wartungsvertrag CHF 60.- / pro angebrochene 15 Min.

Seite 2 / 2  Version: Oktober 2025

(3) Löhne erfassen in „Lohnlisten“
Sobald Sie den Lohnabzug definiert haben, können Sie natürlich auch Ausnahmeregeln in „Anstellungen > Abzugsvorgaben“ de-
finieren, falls der Abzug bei einem Mitarbeiter nicht durchgeführt werden sollt.

Bei „Aebi, Anna“ erfolgt kein Abzug, weil die Mitarbeiterin älter als 64 Jahre ist.

Bei den anderen Mitarbeitern sind die Abzüge folgendermassen berechnet worden:
3’316.50 - 2’143.75 = 1’172.75 * 7% = 82.09  > Gerundet 82.10
2’350.00 - 2’143.75 = 206.25 * 7% = 14.43  > Gerundet 14.45

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Loops-Team


